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TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

zur 9. Änderung

des Bebauungsplans

„HUMMELBERG, ALTNEUFELD, BÄUMBACH“

in der Stadt GAGGENAU

(in Kraft getreten am 07.07.1964, letzte Änderung in Kraft getreten am 17.12.1970)

A. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

In Ergänzung zum Zeichnerischen Teil (BI. 2) wird folgendes festgesetzt:

l. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN
gern. g 9 (1) BauGB

Die Änderung des Bebauungsplans enthält Bereiche mit unterschiedlich umfangrei-

chen Festsetzungen. Für den östlichen Teilbereich sind Festsetzungen i.S. eines

„Qualifizierten“ Bebauungsplanes gern. ä 30 (1).BauGB

und für den westlichen Teilbereich sind Festsetzungen i.S. eines

„Einfachen“ Bebauungsplanes i.S.v. ä 30 (3) BauGB getroffen.

In den Bereichen des „Einfachen“ Bebauungsplanes enthält die Änderung des Be—
bauungsplans nur Festsetzungen zur Art der Baulichen Nutzung sowie zu öffentlichen

Verkehrsflächen. Bezüglich des Maßes der Baulichen Nutzung sowie aller anderen

Beurteilungskriterien richtet sich die Zulässigkeit von Vorhaben nach g 34 BauGB.
Die Ortlichen Bauvorschriften finden keine Anwendung.

1. ART DER NUTZUNG

Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans wird festgesetzt
als:

1.1 Son-deargebiet Lebensmittelmarkt (SO)
gem. 5 11 (3) Nr. 2 BauNVO

1.1.1 Zulässig ist ein Lebensmittelmarkt mit einer Verkaufsfläche von bis zu 800 qm und
einer Bruttogeschossfläche von 1200 qm sowie die zugehörigen Stellplatzanlagen.

(Grundlage Gutachten Dr. Acocella vom 25.05.2004)

1.1.2 Die Sortimente Lebensmittel und Drogeriewaren müssen mit dem Schwerpunkt im
Bereich Lebensmittel min. 85 % der Verkaufsfläche einnehmen.

1.2 Allgemeines Wohngebiet (WA)
gern. 5 4 BauNVO

Gemäß 5 1 (6) BauNVO sind Gartenbaubetriebe und Tankstellen unzulässig.



1.3

1.3.1

1.3.2

1.4

1.4.1

1.4.2

1.4.3

1.5

1.6

1.7

1.8

Gewerbegebiet (GE)
gern. g 8 BauNVO

Gern. 5 1 (5 + 9) BauNVO sind Einzelhandelsnutzungen unzulässig. Ausnahmsweise
ist der Handel mit Kfz, ‚Kfz-Zubehör (LKW, PKW, Motorräder), Mineralöl und Brenn—
stoffen zulässig. Gern. 5 1(10) BauNVO sind Erweiterungen und Änderungen
bestehender Nutzungen und Anlagen sowie Nutzungsänderungen und Erneuerungen
ausnahmsweise zulässig, wenn im Einzelfall nachgewiesen wird, dass sich daraus

keine unzulässigen Beeinträchtigungen der angrenzenden Wohnnutzung ergeben.

Gern. g 1 (6) BauNVO sind Vergnügungsstätten aller Art unzulässig.

Gewerbegebiet, eingeschränkt (GEe)
gem. ä 8 BauNVO

Gern. g 1 (4) BauNVO sind nur Gewerbebetriebe zulässig, die das Wohnen nicht we—
sentlich stören.

Gern. 5 1 (5 + 9) BauNVO sind Einzelhandelsnutzungen unzulässig. Ausnahmsweise
ist der Handel mit Kfz, Kfz-Zubehör (LKW, PKW, Motorräder), Mineralöl und Brenn—
stoffen zulässig.

Gem. 5 1 (6) BauNVO sind Vergnügungsstätten aller Art unzulässig.

Flächen für den Gemeinbedarf
gem. 5 9 (1) Nr. 5 BauGB

Verkehrsflächen
gern. ä 9 (1) Nr. 11 BauGB

Private Grünflächen
gem. ä 9(1) Nr. 15 BauGB

Grünflächen - Uferschutzstreifen

gem. g 9 (1) Nr. 15 BauGB

Gem. 5 68 b WG sind die Errichtung von baulichen und sonstigen Anlagen und der
Umgang mit wassergefährdenden Stoffen unzulässig.

MASS DER 'BAULICHEN NUTZUNG
_gem. g 9 (1) Nr. 1 BauGB

Das Maß der Baulichen Nutzung ist durch die Festsetzung der Anzahl der Geschosse
als Höchstgrenze, durch die Festsetzung der max. zulässigen Bruttogeschossfläche
und bereichsweise durch die Festsetzung der maximalen Gebäudehöhe von 8,5 m
bestimmt.

ÜBERBAUBARE GRUNDSTÜCKSFLÄCHEN
gern. ä 23 BauNVO

Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch die Festsetzung von Baugrenzen
bestimmt.






















